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Der Fall einer französischen Jugendlichen, die nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung
zunächst selbst ins Visier der Justiz geriet, wirft ein grelles Licht auf strukturelle Schwächen
im Umgang mit sexueller Gewalt. Die jüngste Verurteilung Frankreichs durch den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte markiert dabei mehr als nur eine juristische
Korrektur – sie steht exemplarisch für ein tieferliegendes Spannungsfeld zwischen nationaler
Strafpraxis und europäischen Rechtsstandards.

Vom Opfer zur Beschuldigten
Die Ereignisse nehmen ihren Ausgang im Jahr 2016 in einem Gymnasium im Département
Haute-Vienne. Eine Schülerin beschuldigt einen Mitschüler, sie zu einem sexuellen Akt
gezwungen zu haben – unter dem Druck, kompromittierende Informationen preiszugeben. Sie
erstattet Anzeige wegen Vergewaltigung.

Doch die strafrechtliche Dynamik entwickelt sich anders als erwartet. Die Staatsanwaltschaft
stellt das Verfahren ein – mit der Begründung, die Tat sei nicht hinreichend belegt. Es fehlen
aus Sicht der Ermittler entscheidende Elemente: kein nachweisbarer körperlicher Widerstand,
keine klar artikulierte Ablehnung.

Die juristische Bewertung kippt vollends, als die Mutter des beschuldigten Jungen ihrerseits
Anzeige erstattet – wegen falscher Verdächtigung. In der Folge wird gegen die Jugendliche
ein sogenannter „rappel à la loi“ ausgesprochen, eine formelle Verwarnung, die im
Strafregister vermerkt wird. Aus der Klägerin wird eine Sanktionierte.

Die Intervention aus Straßburg
Erst Jahre später gelangt der Fall auf die europäische Ebene. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) kommt im Frühjahr 2026 zu einem klaren Urteil: Frankreich hat
gegen grundlegende Verfahrensrechte verstoßen.

Im Zentrum der Kritik steht weniger die materielle Frage, ob ein Vergewaltigungsdelikt
vorlag, als vielmehr die Art und Weise, wie die französische Justiz mit der Beschwerdeführerin
umging. Der Gerichtshof moniert insbesondere drei Punkte:

Erstens sei die Verwarnung ohne echten kontradiktorischen Prozess erfolgt – die Betroffene
habe keine ausreichende Möglichkeit gehabt, sich zu verteidigen. Zweitens seien die
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Tatsachen keineswegs eindeutig gewesen, was eine solche Maßnahme eigentlich
voraussetzt. Drittens habe die Staatsanwaltschaft implizit unterstellt, die Jugendliche habe
gelogen – ohne diese Annahme hinreichend zu begründen.

Damit rückt der EGMR eine grundlegende Frage in den Fokus: Darf ein Rechtssystem eine
mutmaßliche Geschädigte sanktionieren, ohne die zugrunde liegende Tat abschließend zu
klären?

Systematische Spannungen im Umgang mit
Sexualdelikten
Der Fall steht nicht isoliert. In den vergangenen Jahren hat sich eine Reihe ähnlicher
Entscheidungen abgezeichnet, in denen europäische Richter Defizite in der französischen
Praxis feststellen. Dabei geht es weniger um Einzelfehler als um wiederkehrende Muster.

Kritisiert wird insbesondere die Bewertung von Einwilligung, die Qualität der Ermittlungen
sowie die Berücksichtigung der besonderen Schutzbedürftigkeit minderjähriger Opfer. In
mehreren Fällen wurde Frankreich vorgeworfen, seine positiven Verpflichtungen zum Schutz
vor unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung nicht ausreichend erfüllt zu haben.

Diese Entwicklung verweist auf ein strukturelles Problem: Während sich die gesellschaftliche
Wahrnehmung sexueller Gewalt in Europa deutlich gewandelt hat, hinken Teile der Strafjustiz
dieser Entwicklung hinterher.

Die Neubewertung des Begriffs „Einwilligung“
Im Zentrum der juristischen Auseinandersetzung steht die Definition von Zustimmung. Lange
Zeit dominierte im französischen Strafrecht ein implizites Verständnis: Vergewaltigung setzt
eine Form von Zwang voraus, die sich nach außen manifestiert – etwa durch körperlichen
Widerstand oder explizite Ablehnung.

Genau dieses Paradigma gerät zunehmend unter Druck. Moderne rechtswissenschaftliche
Ansätze, gestützt durch internationale Rechtsprechung, betonen eine differenziertere
Sichtweise. Einwilligung wird nicht mehr als bloßes Ausbleiben von Widerstand interpretiert,
sondern als aktiver, freiwilliger und informierter Akt.
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Diese Verschiebung trägt psychologischen Erkenntnissen Rechnung. Phänomene wie
Schockstarre („tonic immobility“), Angstreaktionen oder subtile Formen der Nötigung werden
heute stärker berücksichtigt. Gerade bei Minderjährigen spielen zudem Machtasymmetrien
und soziale Abhängigkeiten eine zentrale Rolle.

Der vorliegende Fall illustriert, wie problematisch eine rein formalistische Betrachtung sein
kann. Dass die Jugendliche weder schrie noch sich körperlich wehrte, wurde gegen sie
ausgelegt – ein Argumentationsmuster, das zunehmend als überholt gilt.

Reformdruck und gesetzgeberische Reaktionen
Die wiederholten Rügen aus Straßburg haben in Frankreich politischen Handlungsdruck
erzeugt. In den letzten Jahren wurden mehrere Reformen angestoßen, die insbesondere den
Schutz Minderjähriger stärken und den Begriff der Einwilligung präzisieren sollen.

Doch gesetzliche Anpassungen allein greifen zu kurz. Die Praxis der Strafverfolgung ist
ebenso entscheidend. Ermittlungsbehörden und Gerichte müssen neue Maßstäbe nicht nur
kennen, sondern auch konsequent anwenden.

Dazu gehört eine Sensibilisierung für die Dynamiken sexueller Gewalt ebenso wie die
Bereitschaft, tradierte Denkmuster zu hinterfragen. Der Fall zeigt, dass juristische Kategorien
nicht losgelöst von gesellschaftlichen Realitäten betrachtet werden können.

Das Paradox der Rechtssuche
Besonders brisant ist die symbolische Dimension des Falls. Eine Jugendliche, die sich an die
Justiz wandte, um Schutz zu suchen, wurde selbst zur Adressatin staatlicher Sanktion.

Dieses Paradox berührt den Kern rechtsstaatlicher Legitimität. Wenn potenzielle Opfer
befürchten müssen, dass ihre Anzeige gegen sie verwendet wird, entsteht ein
Abschreckungseffekt – mit weitreichenden Folgen für die Anzeigequote und damit für die
Strafverfolgung insgesamt.

Der EGMR hat mit seinem Urteil keine Aussage über die Schuld oder Unschuld des
beschuldigten Jungen getroffen. Doch er hat unmissverständlich klargestellt, dass der
Umgang mit der Beschwerdeführerin nicht den Anforderungen eines fairen Verfahrens
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entsprach.

Eine Zäsur mit Signalwirkung
Der Fall markiert einen weiteren Schritt in der europäischen Harmonisierung rechtlicher
Standards im Bereich sexueller Gewalt. Nationale Spielräume bleiben bestehen, doch sie
werden zunehmend durch übergeordnete Prinzipien begrenzt.

Für Frankreich bedeutet dies, dass nicht nur Gesetze, sondern auch institutionelle Routinen
überprüft werden müssen. Die Justiz steht vor der Aufgabe, Vertrauen zurückzugewinnen –
insbesondere bei jungen Betroffenen.

Dabei geht es letztlich um mehr als juristische Feinjustierung. Es geht um die Frage, wie ein
Rechtsstaat mit Verletzlichkeit umgeht, wie er Glaubwürdigkeit bewertet und wie er
verhindert, dass Verfahren selbst zu einer Form von sekundärer Viktimisierung werden.

Die Entscheidung aus Straßburg ist daher weniger ein Schlusspunkt als ein Ausgangspunkt.
Sie zwingt dazu, grundlegende Annahmen zu überdenken – und eröffnet die Möglichkeit, den
Umgang mit sexueller Gewalt neu zu justieren.
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